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Die Ereignisse der letzten Wochen, welche die Welt an den Rand einer Katastrophe brachten,
dürften jedem Eidgenossen eindrücklich zum Bewusstsein gebracht haben, welche Bedeutung
unserer Landesverteidigung zum Schutz von Freiheit und Unabhängigkeit zukommt. Die militär-
politische Standortbestimmung, welche wir im «Fourier» dieses Jahr veröffentlichten, die die

unserer Heimat und ihrer Wehrbereitschaft drohenden Gefahren klar aufzeigte, trug den Realitäten
Rechnung. Die heutige Situation hat auch mit aller Klarheit gezeigt, dass sich unser Land auf dem

Gebiete des Zivilschutzes noch im Rückstand befindet und dass die enormen Aufwendungen
für die militärische Landesverteidigung wenig nützen, wenn sie nicht schleunigst durch den

kriegsgenügenden Ausbau der Schutz- und Abwehrmassnahmen für die Zivilbevölkerung ergänzt
werden. Nachdem der Verfassungsartikel über den Zivilschutz, der, nachdem er bereits vom Stände-

rat in der Herbstsession behandelt wurde, gegenwärtig im Nationalrat zur Diskussion steht und sehr-

wahrscheinlich nächstes Jahr auch dem Volke zur Zustimmung vorgelegt wird, ist auch der Vor-
entwurf des Bundesrates für ein Bundesgesetz über den Zivilschutz wieder in den Vordergrund des

Interesses getreten. Es ist daher nicht zu früh, wenn wir unsere Leser über dieses wichtige Glied
unserer totalen Landesverteidigung eingehend orientieren und darüber eine Arbeit veröffentlichen,
die dafür schon längere Zeit in unserer Redaktionsmappe bereit liegt.

jRpüfa/cfion «Der Fourier»

Zivilschutz im Aufbruch
Ma/or H. Aliofh, Bern

Zum Vorentwurf eines Bundesgesetzes über den Zivilschutz

Der Vorentwurf des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements für ein
Bundesgesetz über den Zivilschutz vom 22. November 1955 ist seit seinem Erscheinen
in der Öffentlichkeit und im Kreise der dafür zuständigen Körperschaften und Ver-
bände gründlich besprochen worden, mussten doch die Stellungnahmen dazu bis
Ende Januar 1956 eingereicht werden. Neben dem Schweizerischen Bund für Zivil-
schütz waren es auch seine Sektionen und die ihm beigetretenen Verbände, die diesen
Entwurf artikelweise behandelten und dabei im Interesse unserer Landesverteidigung
wertvolle und ernsthafte Arbeit leisteten. Die Tagung des Zentralvorstandes des
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